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Hessischer Landtag 

Kulturpolitischer Ausschuss 

Postfach 3240 

65022 Wiesbaden  

 

 

09.11.2012 

 

 

Anhörung des KPA zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU 

und der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

(HSchG) – Drucks. 18/6187 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrter Herr Dr. Reuter, sehr geehrte Frau Öftring, 

 

vielen Dank, dass Sie uns Gelegenheit geben, uns zu der geplanten Ge-

setzesänderung zu äußern.  

 

Als Verband, in dem sich vor allem Ausbilderinnen und Ausbilder im Vor-

bereitungsdienst für die Lehrämter zusammengeschlossen haben, möch-

ten wir uns nur sehr vorsichtig über schulorganisatorische Aspekte äußern 

und dies den eigentlichen Fachleuten hierfür in den Schulen und der 

Schulverwaltung überlassen. Deshalb bitten wir um Verständnis, wenn wir 

an dieser Stelle nicht auf die Fragenkataloge der Fraktionen eingehen 

möchten. 

 

Unsere Vorstellung von einer zeitgemäßen Ausbildung der Lehrkräfte im 

Vorbereitungsdienst zielt verstärkt auf pädagogische Diagnostik und indi-

viduelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler. Dies gilt für das acht-

jährige und das neunjährige Gymnasium oder die entsprechenden Ge-
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samtschulen gleichermaßen.  

 
Die Einführung von G8 haben wir mit Blick auf die Schulzeitlänge in Län-

dern wie Frankreich und Großbritannien, mit deren Lehrerbildungsinstituti-

onen wir zusammenarbeiten, grundsätzlich begrüßt, ebenso wie die Tat-

sache, dass an Gesamtschulen G9 möglich blieb und die Schülerinnen 

und Schüler zusammen mit ihren Eltern Wahlmöglichkeiten hatten und 

zukünftig verstärkt haben werden. Es erscheint uns allemal besser, eine 

systemische Wahlmöglichkeit anzubieten als eine sich z. B. durch Wie-

derholung eines Schuljahres („Sitzenbleiben“) ergebende.  

Insgesamt scheint uns jedoch – z. B. mit Blick auf die Niederlande, wo 

Kinder nach Erreichen ihres fünften Geburtstages und nicht zu einem 

Schuljahresbeginn ihre Schullaufbahn beginnen – wichtiger als weitere 

Schulform- und Schulorganisationsdebatten, dass in allen Schulen die 

individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel, für 

jede und jeden einen optimalen Schulerfolg zu gewährleisten, noch weiter 

intensiviert wird. Hierzu sind – wie auch für die Inklusion - Rahmenbedin-

gungen und Spielräume erforderlich, die wir noch nicht immer und überall 

als gegeben ansehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Herbert Lauer) 

BAK Hessen, Landessprecher 
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Hessischer Elternverein e. V. 
 
Stellungnahme HEV zum Gesetzentwurf der Fraktionen CDU und FDP 
Drucksache 18/6187 
 
Dass den Gymnasien die Möglichkeit gegeben wird auf Beschluss der  Schulkonferenz 
und der Schulträger zurück zu G 9  zu gehen, lässt den Schulen die Freiheit selber zu 
entscheiden. Obwohl sich nach unseren Beobachtungen die reinen G 8 Gymnasien 
inzwischen mit der Verkürzung der Schulzeit in der Sekundarstufe 1 ganz gut arrangiert 
haben. Auch die Eltern haben Wege gefunden, die Restnachmittage ihrer Kinder 
entsprechend einzuteilen. 
 
Die Umsetzung eines Parallelangebotes von G 8 und G 9 an einem mindestens 4-zügigen 
Gymnasium sehen wir skeptisch. Wenn die angemeldeten Kinder sich nicht 
entsprechend der Zügigkeit aufteilen lassen, weil durch die Wahl der Eltern keine 
gleichmäßige Verteilung möglich ist, wird dieser Weg nicht zu einer Beruhigung an den 
Schulen beitragen. 
Ein Parallelangebot, das mindestens je 2-zügig ist, um ein entsprechendes Kursangebot 
sicherzustellen, wird in der Praxis schwierig umsetzbar sein. 
Grundsätzlich ist ein Modellversuch wie vorgeschlagen möglich, die Frage stellt sich, ob 
die Schulen mit der Organisation überfordert sein werden. 
 
Grundsätzlich ist ein Modellversuch wie vorgeschlagen möglich, die Frage stellt sich, ob 
die Schulen mit der Organisation überfordert sein werden. 
 
Die G 8 Turboklassen stellen eine mögliche Variante dar. Lehrer und Eltern können nach 
der JS 5 entscheiden, ob ihr Kind in der Lage sein wird, einem G 8 Unterricht zu folgen. 
Dies sollte nur an großen Schulen möglich sein, wo beispielsweise aus sechs 
Parallelklassen eine Turboklasse gebildet wird. Das könnte ein Modellversuch 
darstellen, wird aber nicht zur Beruhigung an der jeweiligen Schule beitragen und muss 
nach einem Durchlauf von Klasse 5 an nochmals von den Schulgremien  beurteilt 
werden. 
 
Dass am Ende der Klasse 6 die Schule entscheidet, ob ein Kind für G 8 oder G 9 geeignet 
ist, kann akzeptiert werden, denn eine mögliche Querversetzung nach Klasse 5 wird 
auch von der Schule entschieden. Eltern sollten immer in die Vorgespräche einbezogen 
werden. 
Ob ein Kind nach der Klasse 6 noch eine Änderung der ursprünglichen 
Einwahlentscheidung treffen kann, sollte unter den Bedingungen, dass die Leistungen 
dies ermöglichen und die Kapazitäten der Schule ausreichend sind, positiv entschieden 
werden können (Klassenkonferenz und Schulleitung). 
 
In den Klassen 5 und 6  auch bei der Wahl für G 9  nach der  G 8 Stundentafel zu 
unterrichten mit einer Verstärkung der Kernfächer Mathematik und Deutsch um jeweils 
eine Stunde und mit der  zweiten Fremdsprache in Klasse 6 zu beginnen, halten wir im 
Hinblick auf die Verstärkung der Kernfächer für sinnvoll, allerdings im Hinblick auf den 
Beginn der zweiten Fremdsprache in JS 6 für weniger sinnvoll. 
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Individualisierung : 
Das Wohl des Kindes muss im Mittelpunkt stehen und somit seine individuelle 
Förderung mit allem was dazu gehört ( Förderunterricht, auch Klasse überspringen).  
Sozialpädagogen und entsprechendes Personal sollten vorhanden sein.    
Es ist zu überlegen, ob die Verteilung der Sozialpädagogen auf die Schulen in Hessen 
nach einem Sozialindex vorgenommen werden sollte. 
 
Zu Artikel 2 Punkt 3 zu  § 39 Abs. 2 des Gesetzentwurfes stellt sich die Frage, warum ein 
mittlerer Abschluss (Realschulabschluss) nach dem erfolgreichen Durchlaufen der 6-
jährigen Mittelstufe nach der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe gleich 
gesetzt wird, und nach dem erfolgreichen Durchlaufen einer 5-jährigen Mittelstufe (pro 
Schuljahr sind 2 Monate zu vergüten)  erst bei Erreichen der Qualifikationsphase dem 
mittleren Abschluss gleichgesetzt werden soll. 
 
 
November 2012 
Hessischer Elternverein e.V. 
Claudia Kott 
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